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B | Antrag

An
— StraBenverkehrsbehorde -
— StraBenbaubehorde -2

I. Antrag

Der oben genannte (Bau-)Unternehmer plant

D Arbeiten im StraBenraum (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StVO)
Diese wirken sich auf den StraBenverkehr aus.

D Antrag -vereinfachtes Verfahren3 -

auf verkehrsrechtliche Anordnung
zur Sicherung einer Arbeitsstelle an

Straflen (§ 45 Abs. 6 StVO)?3
Anlagen: D Umleitungsplan
RegelplanNr. Signallageplan mit
mit Anderungen Signalzeitenplan
_‘ Verkehrszeichenplan /_‘
1), 2) Zustandigkeit 3) Hinweis Blatt 2

D StraBenbauarbeiten (§ 45 Abs. 2 Satz 1 StVO)2.

Zur Sicherung der Arbeitsstelle (Arbeitsbereich) sowie zur Sicherung und Ordnung des Verkehrs (Verkehrsbereich) wird deshalb

eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt (§ 45 Abs. 6 StVO).
D Dazu werden die anliegenden Pléne vorgelegt.

D Dazu wird kein Verkehrszeichenplan vorgelegt. Der Regelplan Nr.

Il. Angaben zur Arbeitsstelle
1. Artder Arbeitsstelle

I:‘ ortsfest

Beschreibung der Arbeiten

ist ohne Anderung geeignet.

D beweglich

z. B. Markierungsarbeiten

2. Lage der Arbeitsstelle

innerorts

Gemeinde, Gemeindeteil, StraBenname

_‘ auBerorts

StraBenklasse und Nummer (z. B. B 27) sowie Lage (z. B. siidlich von A-Stadt)

genaue Linge der Arbeitsstelle mit genauer Ortsangabe (ggf. getrennt nach Bauphasen)

z. B. von Hausnummer x bis y, von km x bis y

Beschreibung der betroffenen StraBenteile

z. B. gesamte StraBe, (Richtungs-)Fahrbahn, Seitenstreifen, Parkstreifen, Radweg, Gehweg

Breiten der betroffenen StraBenteile

3. Dauer der Arbeitsstelle

Errichtung der Arbeitsstelle

Geplanter bzw. friihester Beginn der Arbeiten

weitere Detailangaben zum zeitlichen Ablauf

verbleibende Breiten

insbesondere Breiten von Behelfsfahrstreifen, Restbreiten von
eingeschrinkten Fahrbahnteilen

Aufhebung der Arbeitsstelle

Geplantes bzw. spétestes Ende der Arbeiten

z. B. einzelne Bauphasen, arbeitsfreie Tage

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2!



Hinweis
Bei Datumsangaben die Jahreszahl 4-stellig eingeben!
Beim Ausfüllen die\
 Kästchen mit der Maus anklicken!


HINWEISE

Vereinfachtes Verfahren (wenn zutreffend, bitte im Antrag ,,vereinfachtes Verfahren” ankreuzen)

Die zustindige Behorde kann auf Antrag ein vereinfachtes Verfahren fiir Verkehrsbetriebe, Versorgungstriger, die Deutsche Post AG und fiir Unternehmer, die im Rahmen von Vertragen fiir
einen lidngeren Zeitraum mit der Durchfiihrung von Arbeiten im StraBenraum beauftragt sind, festlegen (sog. »Jahresgenehmigungen«). Davon unberiihrt bietet dieses Formblatt ein »verein-
fachtes Verfahren« fiir alle anderen (Bau-)Unternehmer an, welche geringfiigige Arbeitsstellen auf verkehrsschwachen StraBen durchfiihren. Dazu wird llerdings von dem (Bau-)Unternehmer
eine besondere Sorgfalt bei der Ausfiillung des Antragteils erwartet, da dieser teilweise zum Bestandteil der verkehrsrechtlichen Anordnung werden soll. Denn diese Angaben miissen nach
den »Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen-RSA« in der verkehrsrechtlichen Anordnung enthalten sein.

1.

w

»

Allgemeines

Von Arbeitsstellen an StraBen gehen besondere Gefahren aus. Die StraBenverkehrs-
Ordnung (StVO) lasst deshalb Arbeitsstellen an StraBen, die sich auf den StraBenver-
kehr auswirken (Arbeiten im StraBenraum [§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StVO] und Stra-
Benbauarbeiten [§ 45 Abs. 2 Satz 1 StVO]), nur zu, wenn der (Bau-)Unternehmer vor
Beginn der Arbeiten von der zustindigen Behdrde eine Anordnung zur Sicherung
der Arbeitsstelle (Arbeitsbereich) und zur Sicherung und Ordnung des Verkehrs an
der Arbeitsstelle (Verkehrsbereich) eingeholt und ausgefiihrt hat (§ 45 Abs. 6
Satz 1 StVO).

Mit der verkehrsrechtlichen Anordnung wird festgelegt, wie die Arbeitsstelle mit
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen abzusperren und zu kennzeichnen ist,
ob und wie der Verkehr zu beschrénken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie
die gesperrten StraBen und Umleitungen zu kennzeichnen sind.

Arbeiten, durch welche die Fahrbahn eingeengt wird, bediirfen vorher zusétzlich der
Zustimmung der zustdndigen StraBenverkehrsbehdrde (bei gekennzeichneten
VorfahrtstraBen) bzw. der Regierung (bei gekennzeichneten Bedarfsumleitungen fiir
den Autobahnverkehr) (§ 45 Abs. 7 Satz 1 StVO).

Mit Arbeiten, welche sich auf den StraBenverkehr auswirken, darf also erst begonnen
werden, wenn die Arbeitsstelle sowie die (verkehrsrechtlichen) SicherungsmaB-
nahmen »behérdlich genehmigt« und die SicherungsmaBnahmen ausgefiihrt worden
sind. Sie sind dann zu beenden, wenn die Frist der verkehrsrechtlichen Anordnung
abgelaufen ist.

Planung der Arbeitsstellen

Arbeitsstellen sind so zu planen, dass ihre Dauer und rdumliche Ausdehnung die
Verkehrsabwicklung méglichst wenig erschweren. Entfallen voriibergehend Griinde
fiir die Arbeitsstelle oder lassen die Umsténde zeitweise Erleichterungen zu, dann
soll die Arbeitsstelle fiir diese Zeit aufgehoben oder eingeschrankt werden. Insbe-
sondere sollen Verkehrsbeschrankungen oder Verkehrsverbote, die nur wahrend der
Arbeitszeit (z. B. zum Schutz der im Arbeitsbereich Tatigen) erforderlich sind, in der
arbeitsfreien Zeit aufgehoben werden.

Bei raumlich langeren Arbeitsstellen ist darauf zu achten, dass — entsprechend dem
Baufortschritt — die fiir den Verkehr wirksame Baustellenldnge und Baustellenbreite
moglichst gering gehalten werden.

Arbeiten an verkehrsreichen StraBen sollen nach Mdglichkeit in verkehrsschwachen
Zeiten ausgefiihrt werden. Bei Arbeitsstellen von langerer Dauer ist auf Zeiten mit
starkem Reiseverkehr, bei Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer ist auf die Spitzen des
Berufs- und Ausflugsverkehrs zu achten.

Als Umleitungsstrecken sollen nur solche StraBen ausgewahlt werden, die fir die Art
und Menge des umzuleitenden Verkehrs gentigen und die, wenn notwendig, mit
zumutbarem Aufwand fiir die Umleitung hergerichtet werden kénnen.

Bereits bei der Planung von zeitlich und/oder raumlich gréBeren Arbeitsstellen sind
die StraBenverkehrsbehdrde sowie die Polizei friihzeitig zu beteiligen. Soweit in
Stadten besondere Stellen zur Koordinierung solcher Arbeiten eingerichtet sind,
sind diese zu beteiligen.

Haftung (Verkehrssicherungspflicht)

Zur Sicherung der Arbeitsstelle ist in erster Linie der (Bau-)Unternehmer, der die
tatsichliche Gewalt tiber die Baustelle hat, verpflichtet. Verantwortlich sind daneben
aber auch der ortliche Arbeitsstellenleiter, u. U. sogar der Auftraggeber und der
Trager der StraBenbaulast.

Die Verkehrssicherungspflicht des (Bau-)Unternehmers betrifft die gesamte Arbeits-
stelle und beginnt bzw. endet, solange der (Bau-)Unternehmer die tatsichliche
Gewalt tber die Baustelle hat; in der Regel also auch noch nach Abschluss der
Bauarbeiten bis zum Abbau der SicherungsmaBnahmen.

Die Verkehrssicherungspflicht beruht auf dem Gedanken, dass niemand einen ande-
ren mehr als unvermeidlich gefahrden soll. Sie bedeutet, dass jeder, der Gefahren-
quellen schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu treffen hat. Der
Verkehrssicherungspflichtige muss in geeigneter Weise alle, aber auch nur diejenigen
Gefahren ausrdumen oder vor ihnen warnen, die fiir den Wegebenutzer, der die
erforderliche Sorgfalt walten lasst, nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar sind. Grund-
sétzlich hat sich der StraBenbenutzer den gegebenen Verhiltnissen anzupassen und
die StraBe so hinzunehmen, wie sie sich ihm erkennbar darbietet; eine besondere
Verkehrssicherungspflicht beginnt erst dort, wo auch fiir einen aufmerksamen
StraBenbenutzer eine Gefahrenlage entweder vollig lberraschend oder nicht ohne
weiteres erkennbar ist.

Umfang der SicherungsmaBBnahmen

Welche (verkehrsrechtlichen)  SicherungsmaBnahmen unter Beachtung der
Verkehrssicherungspflicht, aber auch des Grundsatzes der VerhltnismaBigkeit,
erforderlich sind, richtet sich nach den besonderen ortlichen und verkehrlichen
Umstdnden des Einzelfalles. Je groBer und schwerer erkennbar eine von der Arbeits-
stelle ausgehende Gefahr ist, desto deutlicher miissen die SicherungsmaBnahmen
zum Schutz der Arbeitskrifte, der Gerdte und der Maschinen in der Arbeitsstelle
selbst sowie zum Schutz der Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeugverkehr, Radverkehr,
FuBgéngerverkehr usw.) sein.

Die Verkehrssicherungspflicht entbindet deshalb auch nicht den (Bau-)Unternehmer
standig in eigener Verantwortung zu priifen, ob die behérdlich angeordneten
(verkehrsrechtlichen) MaBnahmen ausreichen. Stellt sich vor oder wihrend der
Arbeiten heraus, dass die angeordneten (verkehrsrechtlichen) MaBnahmen nicht
(mehr) ausreichend sein kénnten, muss er unverziiglich bei der zusténdigen Behérde
— bei Gefahr in Verzug bei der Polizei — eine ergénzende verkehrsrechtliche Anord-
nung einholen.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschlieBlich der damit verbundenen
Gebote und Verbote) kénnen durch bauliche Leitelemente (z. B. Leitborde, Leit-
winde) oder andere Warneinrichtungen (z. B. Warnfahnen, Warmnbénder, Warnpo-
sten) unterstiitzt oder ergédnzt werden. Diese sonstige MaBnahmen bediirfen keiner
verkehrsrechtlichen Anordnung auf Grundlage der StVO. Von ihnen geht jedoch
auch keine unmittelbare rechtliche Wirkung auf das Verkehrsverhalten aus. Sie
koénnen daher angeordnete oder erforderliche Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen regelmaBig nicht ersetzen.
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Aufstellung von Verkehrszeichenplanen

Der (Bau-)Unterehmer ist grundsétzlich verpflichtet, dem Antrag zur Sicherung der
Arbeitsstelle einen Verkehrszeichenplan, ggf. auch einen Umleitung'splan1 (bei
Verkehrsumleitungen) sowie einen Signallageplan und Signalzeitenplan' (bei Licht-
zeichenregelung) beizugeben. Diese Plane sind unter Beachtung der Vorschriften
der StVO, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO sowie den »Richtlinien fiir
die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen-RSA«, den »Richtlinien fir Umleitungs-
beschilderungen-RUB« sowie den »Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen-RiLSA« aufzu-
stellen.

Die »Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen-RSA« enthalten zur
Arbeitserleichterung, abgestimmt auf Standardsituationen, Regelplane<. Ein geeig-
neter Regelplan kann dann, wenn es die besonderen ortlichen und verkehrlichen
Umsténde zulassen, unverdndert tibernommen werden. Auch kann ein grundsatzlich
geeigneter Regelplan als Grundbaustein fiir einen eigenen Verkehrszeichenplan
verwendet werden. Nur wenn die besonderen 6rtlichen und verkehrlichen Umstinde
nicht unerheblich von den Standardsituationen abweichen, ist die Aufstellung eines
eigenen Verkehrszeichenplanes z. B. auf Grundlage eines Lageplanes des Vermes-
sungsamtes/des Tragers der StraBenbaulast ratsam.

Der Verkehrszeichenplan/der Antrag muB neben den SicherungsmaBnahmen auch
besondere Einzelheiten iiber zu &ndernde Verkehrszeichen (einschl. Markierungen)
im Verlauf der Arbeiten, Anderungen an arbeitsfreien Tagen sowie zur entgegenste-
henden und vorhandenen Verkehrsregelung (z. B. vorhandene Beschilderung und
Markierung mit Angaben tiber erforderliches Abdecken, Entfemnen oder Ungiiltig-
machen) enthalten.

Der (Bau-)Unternehmer muss einen Verkehrszeichenplan nur dann nicht vorlegen,
wenn einer der nachfolgenden Falle zutrifft:

1. Bei Arbeiten von kurzer Dauer und geringem Umfang der Arbeitsstelle, wenn die
Arbeiten sich nur unwesentlich auf den StraBenverkehr auswirken.
(Dies setzt voraus, dass die Auswirkungen der Arbeitsstelle auf den StraBenver-
kehr tatséchlich so geringfiigig sind, dass der Eintritt konkreter Gefahr als ausge-
schlossen anzusehen ist. Das ist nur sehr selten der Fall. Die StraBenverkehrsbe-
hérden sind im Sinne der Verkehrssicherheit gehalten, diese Ausnahmeregelung
zuriickhaltend zu handhaben).

2. Wenn ein geeigneter Regelplan besteht und dieser unverdndert tbernommen
werden kann.
(Die zustdndige Behdrde legt dann ihrer verkehrsrechtlichen Anordnung eine
bestétigte Ausfiihrung des Regelplanes bei).

3. Wenn die zusténdige Behdrde selbst einen Plan aufstellt.
(Auf diese Ausnahmeregelung besteht kein Anspruch. Sie kann insbesondere nur
bei gréBeren Arbeiten, welche ein abgestimmtes Verkehrskonzept verlangen, in
Betracht kommen. Es wird deshalb dringend empfohlen, die zustandige Behdrde
frihzeitig anzusprechen).

Verantwortlicher

Als Verantwortlicher kann benannt werden, wer jederzeit direkten Zugriff auf die
Arbeitsstelle vor Ort hat und Uber ausreichende Entscheidungsvollmachten des
(Bau-)Unternehmers verfiigt. Die Benennung eines Verantwortlichen schlieBt aller-
dings nicht die in erster Linie bestehende Verantwortung des (Bau-)Unternehmers
aus; entscheidend sind hier die besonderen Umstinde des Einzelfalles. Die
zustindige Behorde kann gestatten, daB der Verantwortliche erst bis zur Errichtung
der Arbeitsstelle benannt wird.

Uberpriifung/Uberwachung

Die StraBenverkehrsbehorde, die StraBenbaubehdrde und die Polizei sind gehalten,
Arbeitsstellen an StraBen vor Ort hinsichtlich der ZweckmaBigkeit der angeordneten
(verkehrsrechtlichen) SicherungsmaBnahmen zu priiffen und die planméBige Kenn-
zeichnung zu iiberwachen. Der (Bau-)Unternehmer muB deshalb immer mit solchen
Kontrollen rechnen.

Kosten

Die Kosten der Beschaffung, Anbringung, Entfernung, Unterhaltung und des
Betriebs von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen hat der (Bau-)Unterneh-
mer dann zu tragen, wenn sie durch diese Arbeiten erforderlich werden (vgl. § 5b
Abs. 2 Buchst. d StVG).

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsitzlich oder fahrldssig mit Arbeiten beginnt, ohne
zuvor Anordnungen eingeholt zu haben, diese Anordnungen nicht befolgt oder Licht-
zeichenanlagen nicht bedient (vgl. § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO).

Ohne Anordnung aufgestellte oder von der Anordnung abweichende Verkehrszei-
chen und Verkehrseinrichtungen sind nichtig und miissen von den Verkehrsteilneh-
mern nur befolgt werden, solange und soweit ansonsten eine Gefahr zu befiirchten
ist (z. B. Vorfahrtregelung).

10.Sondernutzung

Die Benutzung der StraBen im Rahmen ihrer Widmung fiir den Verkehr (Gemeinge-
brauch) ist jedermann gestattet. Die Benutzung der StraBen iiber den Gemeinge-
brauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der (6ffentlich-rechtlichen) Erlaubnis, wenn
durch die Benutzung der Gemeingebrauch beeintrdchtigt werden kann bzw. der
(privat-rechtlichen) Gestattung, wenn durch die Benutzung der Gemeingebrauch
nicht beeintrdchtigt werden kann. Néheres kann bei der StraBenbaubehorde, ggf.
auch bei der Gemeinde, erfragt werden.

1 Beispiele siehe Satz 2 Blatt 2

2 Aufstellung siehe Satz 2 (mit hmv-Bestellnummern) Blatt 2
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